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ehinderni der Schwägerſchaft und die Ehe iſt ungiltig!
Nur getro Nur die Mutter der Braut aber die
berwandten derſelben) wurde durch die Verehelichung mit allen
Blutsverwandten de Bräutigams und der Bruder des
oftgenannten Bräutigams wurde Ur eine Verehelichung mit
allen Blutsverwandten der rau verſchwägert. Alſo beſtand
zwiſchen dem beſprochenen Brautpaare nicht das hehinderni
der Schwägerſchaft und ihre Ehe iſt giltig. Linz. Ferd. Stöckl.

VIII Eintragung SSS———  eines Einden altkatholiſcher
zur Kirche wieder zurückkehrenden Eltern.) Die alt.
katholiſchen eleute ließen ihr Kind dbon ihrem ſog Pfarrer
taufen. Sie beränderten daxauf ihren Wohnſitz, und ehrten
wieder zur 1 zurů Bitter reute ES ſie, daß ſie ihr
Kind Aben altkatholi taufen laſſen, und ſie kamen 3u ihrem
Pfarrer mit der dringenden itte, ihnen „das un Umzutaufen“,
wie ſie ſagten ES wurden nun Erhebungen ge  ogen, wie denn
der ſog Pfarrer der Altkatholiken, der mittlerweite auch wieder
zur katholiſchen 11 zurückgekehrt war, etauft habe, und eS
wurde conſtatirt, daß 2 al Seelſorger der Altkatholiken gerade
ſo, wie früher als katholi  eu rieſter, die 0 Taufe geſpendet
habe, daß leſe omi gültig ſei. Es kann Aher der Taufact
un die kath Taufmatrikel eingetragen werden, obet 8 ſich wieder
handeln wird, wer als Baptizans einzuſetzen ſei ohne Zweifel
derjenige, der wirklich etauft hat, jedo ird beizuſetzen ſein
damals ſog altkatholiſcher Seelſorger In

Linz Johann Spanlang, Conſiſtorialrath.

(Legitimation eines Kindes na dem ode
des Vaters deſſelben Der Bauer ranz heiratete Eva,
die Tochter eine Nachbars, die bereits ein ½ Eva
kam mit ihrem Knaben u das aus thre Mannes und Urde
erſelbe mit den Kindern, die folgten, auferzogen. An die Legi  2


